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Amtsblatt der Gemeinden

ELXLEBEN & WITTERDA
mit OT Friedrichsdorf

Ein Jahr ist es her, dass der Elch-Report 
über Aktuelles, Interessantes und Wis-
senswertes aus den Gemeinden des 
nördlichen Landkreises zu berichten be-
gann. Was als kleines, zusätzliches Infor-
mationsmedium gedacht war, hat inner-
halb weniger Wochen eine solch große 
Resonanz bei den Lesern erfahren, dass 
nunmehr täglich von Montag bis Freitag 
berichtet wird. Über Vereine, über Schu-
len, Kitas, über Baumaßnahmen, kom-
munale Belange und vor allem über die 
Menschen, die Besonderes leisten. 

Beeindruckend ist, wie viele sich enga-
gieren – für ihre Mitmenschen, für ihren 
Ort. Für den Elch-Report mangelt es also 
nicht an Nachrichten und Informationen. 

Pünktlich zum ersten Geburtstag gibt 
es die Elch-Report-App zum kostenlo-
sen Download. So wird keine Nachricht 
mehr verpasst.

Elch-Report-App
Jetzt kostenlos downloaden im 
App Store oder bei Google Play.

Ein Jahr Elch-Report –
Jetzt gibts die App
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Amtliche Bekanntmachungen

Auszug aus der Niederschrift

über die öffentliche Gemeinderatssitzung 
der Gemeinde Elxleben am 09. Februar 2016

Normalzahl der Gemeinderatsmitglieder:  .................... 14 + 1
anwesend:  ......................................................................... 9 + 1
Beginn:  19.30 Uhr
Ende:  20.45 Uhr

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1.  Informationen des Bürgermeisters
2.  Genehmigung der Niederschrift 
 über die Gemeinderatssitzung, öffentlicher Teil,
 vom 24. November 2015
3.  Genehmigung der Niederschrift 
 über die Gemeinderatssitzung, öffentlicher Teil,
 vom 15. Dezember 2015
4.  Beschlussfassung
 über die Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2016 
 mit seinen Bestandteilen und Anlagen
5.  Beschlussfassung
 über den Finanzplan mit Investitionsprogramm 
 zum Haushaltsplan 2016 für die Jahre 2015 - 2019
6.  Beschlussfassung
 über die außerplanmäßigen Ausgaben der 
 Honorarkosten für die Gebührenkalkulation 
 des Kalkulationszeitraumes 2016-2019
7.  Beschlussfassung
 über die Gebührenkalkulation 
 Schmutz- und Niederschlagswasser 2016-2019
8.  Beschlussfassung
 über die langfristige Anmietung von Büroflächen 
 für die Gemeindeverwaltung
9.  Beschlussfassung
 über den Abschluss des Vertrages 
 zur Konzessionsabgabe „Gas“
10. Verschiedenes

Herr Koch eröffnete die Sitzung, begrüßte die Gemeinderatsmit-
glieder und die Gäste.
Die Einladungen sind fristgerecht jedem Mitglied zugegangen. Er 
stellte die Beschlussfähigkeit fest.
Verfahren nach der Tagesordnung.

Zum 1. TOP:

Informationen des Bürgermeisters und Anfragen von Ge-
meinderatsmitgliedern und Gästen
1.1.
Info durch den Bürgermeister über die nächsten Maßnahmen
·  Ausgabe Sitzungsplan für das 1. Halbjahr 2016:
 Wie daraus ersichtlich, ist monatlich eine oder mehrere Sit-

zungen geplant, um unsere Vorhaben auch zeitnah zu be-
schließen und umzusetzen.

·  Die Ausschreibung der Instandsetzung der Brücke Mahlgera 
steht im Fokus, deren Submission und Vergabe wird uns in 
der nächsten Zeit beschäftigen.

·  Im April folgt der „südliche Mittelanger“.
·  Da die Zeitschienen so knapp bemessen sind, werden der 

Haupt- und Finanzausschuss und der Bauausschuss ihre 
Sitzungen zusammenlegen, um eine schnellstmögliche Um-
setzung zu gewähren.

1.2.
Herr Koch begrüßt unseren Gast, Herrn Helbing, er wird den 
Mitgliedern des Gemeinderates erläutern was dem Verein Reha-
Sport-Bildung bewegt, eine weitere Änderung des Kaufvertrages 
vorzuschlagen.
Her Helbing stellte seine 2 Varianten vor.
Variante 1: Preiskalkulation für den RSB bei Kauf des Grundstü-
ckes 215/1 ist für Vermessung, Grundstückspreis Rückbau der 
provisorischen Parkfläche, Ausbau der neuen Parkfläche und 
Verlängerung der Stichstraße mit rollstuhlgerechter Zufahrts-

möglichkeit zu Preisintensiv und keine perfekte Lösung. Es wür-
den auch nur 35 Parkplätze entstehen.
Variante 2: Kauf des Grundstückes 216
Vorteile:
-  keine neue Baustelle;
-  Nutzung der bereits vorhandenen 45 Parkplätze;
-  keine Umgewöhnung der Mitglieder;
-  keine Wartezeit auf Baubeginn zur Stichstraße;
-  eine Restfläche zur Erweiterung der Parkplätze oder der 

Erweiterung der Sportangebote des Vereins.
Herr Koch -> Im nicht öffentlichem Teil der Tagesordnung wird Ihr 
Antrag auf Grunderwerb behandelt.
Herr Helbig bedankt sich bei den Mitgliedern des Gemeinderates 
für die schnellen Lösungen. Der Verein möchte auch alles offen 
legen, haben keine Geheimnisse vor der Kommune.
Die Variante zwei ist für den Verein der günstigste Lösung. Die 
Annahme der Parkplätze durch die Kunden laufen sehr träge an. 
Dies ist den menschlichen Charakteren leider eigen.
Herr Koch dankte Herrn Helbing für seine Ausführungen.
Herr Westhaus -> Das Thema ist komplexer. Der Verein muss 
erst mal die Parkplätze nachweisen, die im Bauantrag ausgewie-
sen sind. Bei der jetzigen Fläche ist nur ein Teil als Parkfläche ge-
nutzt, der andere Teil ist z.Z. Brachfläche - Spekulationsobjekt? -
Herr Helbing -> Als Verein haben wir das Objekt vor 5 Jahren 
ohne Auflagen der Kommune erworben.
Herr Koch -> Die Baugenehmigung ist grundsätzlich an das 
Grundstück gebunden, es spielt keine Rolle wer Eigentümer ist. 
Eine grundsätzliche Klärung muss erfolgen.
1.3. 
Herr Koch -> Baumarkt -> leider Absage, da die Finanzierung 
nicht steht.
1.4. 
Herr Arzt -> Für Schulumbau Fördermittel vorhanden?
Herr Koch -> Ja. Ausschreibung erfolgte - Beginn der Umbau-
maßnahme ab April 2016.

Zum 2. TOP:

Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssit-
zung, öffentlicher Teil, vom 24. November 2015
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Elxleben vom 20. Oktober 2015 wurde mit folgendem Abstim-
mungsergebnis genehmigt:
Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 2

Zum 3. TOP:

Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssit-
zung, öffentlicher Teil, vom 15. Dezember 2015
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Elxleben vom 15. Dezember 2015 wurde mit folgendem Abstim-
mungsergebnis genehmigt:
Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 0; Enthaltungen: 2

Zum 4. TOP:

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung/Haushalts-
plan 2016 mit seinen Bestandteilen und Anlagen
Der Haushaltsbericht wurde verlesen.
Die Änderungen, die durch die Ausschussmitglieder angeregt 
wurden, sind enthalten.
Herr Klauke bittet darum, beim nächsten Plan die geänderten 
Positionen farblich zu hinterlegen.
Durch die Mitglieder des Gemeinderates wurde folgender Be-
schluss gefasst, welcher zuvor vom Bürgermeister verlesen wur-
de:

B e s c h l u s s - Nr. 96 - 18 - 2016
Haushaltssatzung der Gemeinde Elxleben
Landkreis Sömmerda, für das Haushaltsjahr 2016
Auf der Grundlage des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501), in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz am 20.03.2014 (GVBl. Nr. 
3 S. 82), in Verbindung mit §§ 56 und 57 Abs. 1 und 3, erlässt die 
Gemeinde Elxleben am 09. Februar 2016 folgende Haushalts-
satzung:
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§ 2
Der Finanzplan ist mit seinen Anlagen der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorzulegen.

§ 3
Der Beschluss tritt rückwirkend zum 01. Januar 2016 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderats:  .... 14 + 1
davon anwesend:  ...............................................................  9 + 1
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  10
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Stimmenthaltungen:  .................................................................  0

Zum 6. TOP:

Beschlussfassung über die außerplanmäßigen Ausgaben 
der Honorarkosten für die Gebührenkalkulation des Kalku-
lationszeitraumes 2016-2019
Durch die Mitglieder des Gemeinderates wurde folgender Be-
schluss gefasst, welcher zuvor vom Bürgermeister verlesen wur-
de:
B e s c h l u s s - Nr.: 98 - 18 - 2016
über die außerplanmäßigen Ausgaben der 
Honorarkosten für die Gebührenkalkulation Abwasser

Der Gemeinderat Elxleben beschließt in seiner heutigen Sitzung, 
gemäß § 58 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) folgende 
überplanmäßige Ausgabe

die Ausgabe ist: Haushalt-Stelle: Haushalt-Jahr:
apl  7000-6550  2015  VwH
Betrag: 8.473,18 € 
Objekt:  Abwasser
Maßnahme: Honorarkosten für Gebührenkalkulation
 für den Kalkulationszeitraum 2016-2019

Berechnung der Gesamtausgabe:
Haushaltsansatz und Haushaltsreste für 2015  15.000,00 €
Bisher genehmigte Haushaltsüberschreitung
Deckung bei:  0,00 €
Neu beantragte Haushaltsüberschreitung
Deckung: 7000-5001 8.000,00 €
Deckung: 7000-7130   473,18 €
Voraussichtliche Gesamtausgabe  23.473,18 €

Begründung der Unabweisbarkeit der Ausgaben
(§ 58 ThürKO)
Die Honorarkosten für die Gebührenkalkulation Abwasser wurde 
im Haushaltsplan 2015 noch nicht mit berücksichtigt.
Im Konto 7000-5001 konnte eine geplante Maßnahme bis zum 
Jahresende nicht mehr ausgeführt werden.
In dem Konto 7000-7130 sind noch Reste, so dass der fehlende 
Betrag daraus genommen wird.
Dieser Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderates:  .. 14 + 1
davon anwesend:  ...............................................................  9 + 1
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  10
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Stimmenthaltungen:  .................................................................  0

Zum 7. TOP:

Beschlussfassung über die Gebührenkalkulation Schmutz- 
und Niederschlagswasser 2016 - 2019
Durch die Mitglieder des Gemeinderates wurde folgender Be-
schluss gefasst, welcher zuvor vom Bürgermeister verlesen wur-
de:
B e s c h l u s s - Nr.: 99 - 18 - 2016
1. Änderung der Beitrag- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung (BGS - EWS) der Gemeinde Elxleben, 
Landkreis Sömmerda, in der Fassung vom 16. August 2013, 
Beschluss - Nr.: 171-26-2013

I.
Der Gemeinderat Elxleben beschließt in seiner heutigen Sitzung 
die 1. Änderung der BGS - EWS aufgrund der Überarbeitung 
der Global- und Gebührenkalkulation sowie der Umsetzung der 

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt;
er schließt 
im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen   5.000.900
 und Ausgaben    5.000.900
und 
im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen   2.280.800
 und Ausgaben    2.280.800
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird mit 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer

a)  für die land- und 
 forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   270 v. H.
b)  für die Grundstücke (B)    390 v. H.

2.  Gewerbesteuer   390 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

830.000 €
festgesetzt.

§ 6
Die Verwaltungskostenumlage von der Gemeinde Witterda wird 
auf

178.100 €
festgesetzt.

§ 7
Der Stellenplan wird angepasst und liegt als Anlage bei.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit 01. Januar 2016 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderats:  .... 14 + 1
davon anwesend:  ...............................................................  9 + 1
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  10
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Stimmenthaltungen:  .................................................................  0

Zum 5. TOP:

Beschlussfassung über den Finanzplan mit Investitionspro-
gramm zum Haushaltsplan 2016 für die Jahre 2015 - 2019
Durch die Mitglieder des Gemeinderates wurde folgender Be-
schluss gefasst, welcher zuvor vom Bürgermeister verlesen wur-
de:
B e s c h l u s s - Nr.: 97 - 18 - 2016
über den Finanzplan mit dem dazugehörigen 
Investitionsprogramm zum Haushaltplan 2016
für die Jahre 2015 - 2019

§ 1
Der Gemeinderat Elxleben beschließt, auf der Grundlage des 
§ 62 und § 26 Abs. 2 Ziffer 8 der Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
Nr. 2 S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz am 20.03.2014 (GVBl. 
Nr. 3 S. 82), in Verbindung mit §§ 56 und 57 Abs. 1 und 3, in 
der Sitzung am 09. Februar 2016 den als Anlage beigelegten 
Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm zum 
Haushaltsplan 2016, für die Jahre 2015 - 2019.
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Zum 9. TOP:

Beschlussfassung über den Abschluss des Vertrages zur 
Konzessionsabgabe „Gas“
Für die Nutzung der öffentlichen Wege, Straßen, Plätze usw. 
zahlt die Thüringer Energie an die Kommune eine Konzessions-
abgabe. Der letzte Vertrag ist ausgelaufen, eine bundesweite 
Ausschreibung machte sich erforderlich. Auf diese Ausschrei-
bung bewarb sich nur ein Energieversorgungsunternehmen.

Durch die Mitglieder des Gemeinderates wurde folgender Be-
schluss gefasst, welcher zuvor vom Bürgermeister verlesen wur-
de:
B e s c h l u s s - Nr.: 101 - 18 - 2016
Betreff:
Abschluss eines Konzessionsvertrages für die Nutzung öf-
fentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Bau von 
Leitungen für die allgemeine Gasversorgung im Gemeinde-/
Stadtgebiet

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Elxleben beschließt, dass der 
Bürgermeister ermächtigt und beauftragt wird, mit der Thüringer 
Energie AG den Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentli-
cher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitun-
gen für das allgemeine Gasversorgungsnetz im Gemeindegebiet 
in beiliegender Form abzuschließen.
Begründung:
Zwischen der Gemeinde Elxleben und der Thüringer Energie AG 
[Konzessionsnehmer] (vormals Gasversorgung Thüringen mbH 
(GVT), die wiederum 1994 hervorgegangen ist aus dem Zusam-
menschluss der Gasversorgung Nord-Thüringen GmbH - GNT 
-, Ostthüringer Gasversorgung - OTG -, Südthüringer Gasver-
sorgung GmbH - STG -) wurde am 16.04.1992 bzw. 09.10.1997 
(Daten der Unterschriftsleistungen) ein Konzessionsvertrag ge-
schlossen.
Mit dem Konzessionsvertrag gewährt die Gemeinde Elxleben 
dem Energieversorgungsunternehmen das Recht zur Benutzung 
ihrer öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Be-
trieb von Leitungen, die der Versorgung von Letztverbrauchern 
durch ein Netz der allgemeinen Versorgung - mit dem vorliegen-
den Konzessionsvertrag der allgemeinen Versorgung mit Gas - 
dienen. Hierfür erhält die Gemeinde/Stadt Konzessionsabgaben, 
deren Höhe und Bedingungen größtenteils in der Konzessions-
abgabenverordnung (KAV) geregelt sind.
Die Vertragslaufzeit begann am 09.10.1997 und endet aufgrund 
der festgelegten Laufzeit von 20 Jahren am 08.10.2017
Grundsätzlich haben Gemeinden und Städte nach § 46 Abs. 1 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ihre öffentlichen Verkehrswe-
ge für die Verlegung und den Betrieb von Energieversorgungslei-
tungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und 
Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 
im Gemeindegebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Ver-
fügung zu stellen (sog. „einfacher Konzessionsvertrag“). Beson-
dere Anforderungen, wie bspw. Bekanntmachungspflicht und be-
grenzte Vertragsdauer, gelten dabei gemäß § 46 Abs. 2 und Abs. 
3 EnWG für Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit 
Kommunen über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Ener-
gieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemein-
degebiet gehören (sog. „qualifizierter Konzessionsvertrag“). Ein 
solcher soll nun abgeschlossen werden, da der bisherige zum 
08.10.2017 ausläuft und ein vertragsloser Zustand zu vermeiden 
ist.
Dafür machen die Gemeinden und Städte spätestens zwei Jahre 
vor Ablauf von Konzessionsverträgen das Vertragsende durch 
Veröffentlichung im (elektronischen) Bundesanzeiger bekannt.
Die Gemeinde Elxleben hat rechtzeitig gem. § 46 Abs. 3 Satz 
1 EnWG öffentlich bekannt gemacht, dass der oben genannte 
Konzessionsvertrag am 08.10.2017 endet. Diese öffentliche Be-
kanntmachung erfolgte am 14.01.2014 im (elektronischen) Bun-
desanzeiger.
Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung wurden Energieversor-
gungsunternehmen, die Interesse am Abschluss eines neuen 
Konzessionsvertrages mit der Gemeinde haben, aufgefordert, 
ihr Interesse schriftlich innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zu bekunden.
Innerhalb der Interessenbekundungsfrist haben sich hierauf die 
folgenden Energieversorgungsunternehmen beworben:

Handlungsempfehlungen der Aufgabenträger der Wasser- und 
Abwasserentsorgung im Freistaat Thüringen.

II.
1. Der § 13 - Grundgebühr wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 1 Satz 4
 Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-

zählern der Nenngröße
 bis 5 cbm/h   wird die Angabe  „45,00 EUR/a“
  durch die Angabe  „70,00 EUR/a“
 ersetzt.
2.  Der § 14 a - Einleitungsgebühr Schmutzwasserentsor-

gung wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „2,15 €/m3„ durch
 die Angabe „3,45 €/m3„ ersetzt.
3.  Der § 14 b - Einleitungsgebühr Niederschlagswasserent-

sorgung
 wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „ 0,31 €/m2„ durch
 die Angabe „0,47 €/m2„ ersetzt.
4.  Der § 15 - Beseitigungsgebühr wird wie folgt geändert:
 Im Absatz 2 wird die Angabe „24,11 €/m3“ 
 durch die Angabe „34,46 €/m3„ ersetzt.

III.
Diese Satzungsänderung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderates: ... 14 + 1
Davon anwesend:  ..............................................................  9 + 1
Ja-Stimmen:  .............................................................................  8
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen:  .................................................................. 2

Zum 8. TOP:

Beschlussfassung über die langfristige Anmietung von Bü-
roflächen für die Gemeindeverwaltung
Die Erfurter Bank e.G. beabsichtigt ein neues Bankgebäude in 
Elxleben zu errichten. Hier ergibt sich die Möglichkeit, dass in 
dieses Objekt die Verwaltung der Kommune unter zu bringen.
Herr Koch stellte die Varianten den Gemeinderatsmitgliedern vor. 
Das Objekt soll zweigeschossig mit Aufzug und voraussichtlich 
eine Bürofläche von 390 m2 haben. Es sollte eine Mietobergren-
ze von 50.000 € Warmmiete pro Jahr haben.
Vorausschauend auf eine Landgemeinde (mit zwei Standorten) 
können wir mit diesem Objekt repräsentieren und den Mitarbei-
tern eine gute Basis für ihre tägliche Arbeit geben. Für unsere 
Bürger kurze Wege schaffen.
Der Mietvertrag würde voraussichtlich über 10 Jahre abge-
schlossen. Das Ortszentrum wird sich nach Westen verschieben. 
Die „alte Tankstelle“ kommt weg.
Der Gemeinderat sollte eine Grundsatzentscheidung treffen.
Herr Westhaus -> Wann bezugsfähig?
Herr Koch -> Frühjahr 2017

Durch die Mitglieder des Gemeinderates wurde folgender Be-
schluss gefasst, welcher zuvor vom Bürgermeister verlesen wur-
de:
B e s c h l u s s - Nr.: 100 - 18 - 2016
über die Anmietung von Büroflächen

Der Gemeinderat Elxleben beschließt in seiner heutigen Sitzung 
die Option des Angebotes der Erfurter Bank eG, über die An-
mietung als Verwaltungsbüro Flächen nach Fertigstellung ihrer 
Gebäude anzunehmen.
Dieser Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderates:  .. 14 + 1
davon anwesend:  ...............................................................  9 + 1
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  10
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Stimmenthaltungen:  .................................................................  0
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Zum 10. TOP:

Verschiedenes
Herr Westhaus -> „Schenksplatz“ immer noch kein Durchgang 
und keine Beschilderung.
Herr Koch -> Bauunternehmen war im Büro mit der Anzeige auf 
Aufbruch der Straße. Wir haben den Bauunternehmen mitgeteilt, 
dass sie eine verkehrsrechtliche Genehmigung benötigen und 
diese nicht in der Gemeinde sondern beim Landratsamt erhalten.
Herr Westhaus -> Fußwege müssen freigehalten werden.

Da keine weiteren Anfragen gestellt wurden verabschiedete der 
Bürgermeister die Gäste und schloss um 20.45 Uhr den öffentli-
chen Teil der Gemeinderatssitzung.
Die Veröffentlichung des Protokollauszuges erfolgt mit der Zu-
stimmung des Gemeinderates vom 22. März 2016.

Fäkalschlammentsorgung

I. Halbjahr 2016 in der Gemeinde Witterda

Die Fäkalschlammentsorgung für das I. Halbjahr 2016 wird im 
Mai in der Gemeinde Witterda durchgeführt.
Wir bitten, die Abfuhr der Kleinkläranlagen bis zum 13. Mai 2016 
in der Gemeindeverwaltung Elxleben, Frau Braband, Telefon-Nr.: 
036201 - 826 123, anzumelden.
Der genaue Termin der Abfuhr wird Ihnen nach Abstimmung mit 
der Firma Dill telefonisch bestätigt.

gez. Braband
Bauamt

Mitteilungen

An alle Hundehalterinnen und Hundehalter

An- und Abmeldung auch bei Änderung  
der Hunderasse

Liebe Bürger,
bitte beachten Sie, wenn es zu Veränderungen in Bezug auf Ih-
ren Hund kommt, dass jede Veränderung bei uns gemeldet wer-
den muss. Ob Abmeldung, neue Anmeldung z. B. Zweiter Hund 
oder Abgabe in eine andere Gemeinde/Halterwechsel.

Gemäß des Thüringer Ge-
setzes zum Schutz der 
Bevölkerung vor Tierge-
fahren (ThürTierGefG) ist 
es Pflicht, dass jeder Hun-
dehalter eine Haftpflicht-
versicherung sowie den 
Nachweis eines Chip Trans-
ponders nachweisen kann 
(Kopie Tierausweis).
Ist Ihr Hund verstorben und 
Sie nehmen im gleichen 
Quartal einen neuen Hund in Ihrem Haushalt auf, bleibt der Jah-
resbetrag für die Hundesteuer gleich.

gez. Breithaupt
Ordnungsamt

Das Abfallwirtschaftsamt informiert

Gelbe Tonnen

Neuer Termin im Mai für Schloßvippach, Elxleben; Witterda 
und Friedrichsdorf!
Die Leerung der gelben Tonnen erfolgt in diesen Orten nicht am 
06.05.2016 - sondern bereits am 04.05.2016.

-  Thüringer Energie AG
Mit diesen Voraussetzungen und den nachfolgenden Grundlagen 
wurde der Abschluss des anliegenden Konzessionsvertrages zur 
allgemeinen Gasversorgung im Gemeinde-/Stadtgebiet von der 
Verwaltung vorbereitet (Anlage - Gas-Konzessionsvertrag).
Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen als kommunaler Spit-
zenverband der Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemein-
schaften hat - wie bereits schon im Jahr 1991 und im Jahr 2009 
- wieder einen sogenannten Musterkonzessionsvertrag für alle 
Gemeinden und Städte im Freistaat Thüringen erarbeitet. Dieser 
ist ausgerichtet auf die besonderen Interessen der Kommunen.
Die Anwendung dieses Musterkonzessionsvertrages bietet 
für beide Vertragsparteien erhebliche Vorteile:
-  Wahrung der kommunalen Interessen im Konzessionsver-

trag durch die Mitwirkung des kommunalen Spitzenverban-
des bei dessen Erarbeitung.

-  Hohe Rechtssicherheit für die Kommunen während der 
Laufzeit des Konzessionsvertrages.

-  Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Konzessionsge-
meinden durch die Netzbetreiber.

-  Reduzierung von Verhandlungs- und Verwaltungsaufwand 
und einer damit einhergehenden Kostenersparnis.

-  Vereinfachung und Verkürzung der Abstimmung mit den 
Rechtsaufsichtsbehörden.

-  Investitionssicherheit für den Netzbetreiber.
Zu beachten ist, dass der Inhalt des vorliegenden Gaskonzes-
sionsvertrages nicht die Lieferung von Gas an die Gemeinde 
selbst oder an die Letztverbraucher im Gemeindegebiet ist; er 
regelt allein die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verle-
gung und den Betrieb von Leitungen für die allgemeine Gasver-
sorgung im Gebiet der Gemeinde/Stadt.
Im Konzessionsvertrag ist festgelegt, dass der Konzessi-
onsnehmer der Gemeinde auf deren Eigenverbrauch einen 
nach der jeweils gültigen KAV höchstzulässigen Preisnach-
lass (derzeit 10 %) auf den Rechnungsbetrag gewährt sowie 
die nach KAV höchstzulässige Konzessionsabgabe zahlt. 
Auch die Bedingungen für die Zahlung der Konzessionsab-
gaben regelt der vorliegende Konzessionsvertrag.
Es ist dabei zu beachten, dass die Gemeinde hinsichtlich der 
Regelung der Konzessionsabgabe im Konzessionsvertrag nicht 
frei ist, sondern an die Bestimmungen im EnWG und in der KAV 
gebunden ist. So wird bspw. durch die KAV die Zulässigkeit und 
Bemessung der Konzessionsabgaben geregelt. Zudem setzt die 
KAV die maximale Höhe der Konzessionsabgabe fest. Diese 
Höchstbeträge dürfen nicht überschritten werden.
Qualifizierte Konzessionsverträge dürfen gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 EnWG, wie bereits oben ausgeführt, höchstens für eine 
Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden.
Die Mehrzahl der Gemeinden und Städte in Thüringen - wie 
auch in den übrigen jungen Bundesländern - haben die ersten 
Konzessionsverträge im Zeitraum 1991 - 1993 abgeschlossen, 
ein großer Teil der Gemeinden und Städte in Thüringen hat ab 
1997 diese Konzessionsverträge durch neue Konzessionsverträ-
ge ersetzt, wobei eine Laufzeit von 20 Jahren vereinbart wurde. 
Damit liegen die Vertragsabschlüsse ab 1997 und das jeweilige 
Ende dieser Verträge noch relativ dicht beieinander. In den alten 
Bundesländern sind die Verträge teilweise weit auseinander ge-
zogen.
Verträge, deren Laufzeiten dicht beieinander liegen, stärken die 
Verhandlungsposition jeder einzelnen Kommune und damit der 
gesamten kommunalen Familie. Es ist davon auszugehen, dass 
- ähnlich wie in den alten Bundesländern - die Verträge der Kom-
munen weiter auseinander gezogen werden.
Um dem entgegenzuwirken, wurde durch den Gemeinde- und 
Städtebund Thüringen angeregt, alle Verträge innerhalb eines 
begrenzten Zeitraumes enden zu lassen. Der Gemeinde- und 
Städtebund Thüringen hat für alle Gemeinden und Städte im 
Freistaat Thüringen den 31. März 2036 für das zu wählende Ver-
tragsende vorgeschlagen.
Es wird empfohlen, den Konzessionsvertrag mit der Thüringer 
Energie AG abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Gemeinderats:  .... 14 + 1
davon anwesend:  ...............................................................  9 + 1
Ja-Stimmen:  ...........................................................................  10
Nein-Stimmen:  .........................................................................  0
Stimmenthaltungen:  .................................................................  0
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Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste in den evangelischen 
Kirchgemeinden von Elxleben und Witterda

Elxleben

Samstag, den 23.04.2016 
um 14.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst
Sonntag, den 01.05.2016 
um 14.00 Uhr
Sonntag, den 15.05.2016 Pfingstgottesdienst
um 10.00 Uhr Jubelkonfirmation
Sonntag, den 22.05.2016 
um 10.30 Uhr Gottesdienst

Witterda

Sonntag, den 05.05.2016 
um 14.00 Uhr Regionalgottesdienst zu Himmelfahrt

Pfarrer Olaf Meyer
Thomas-Müntzer-Str. 42, 99189 Elxleben
Tel. 036201-7561
Mail: elxlebenpfarramt@googlemail.com
Internet: www.pfarrbereich-elxleben.de

Katholischer Gottesdienst

der Pfarrei „St. Josef“ in „St. Martin“ Witterda

Sonntag, den 24.04.2016 
10.00 Uhr  Firmung mit Weihbischof Hauke
Mittwoch, den 27.04.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, den 30.04.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 04.05.2016
18.00 Uhr  als Vorabendmesse für Himmelfahrt
Donnerstag, den 05. 05.2016
 kein Gottesdienst
Sonntag, den 08.05.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 11.05.2016
18.00 Uhr  Hl. Messe
Sonntag, den 15.05.2016 - Pfingsten
09.00 Uhr  Hl. Messe
Montag, den 16.05.2016
09.00 Uhr  Hl. Messe
Mittwoch, den 18.05.2016
 keine Hl. Messe

Vereine und Verbände

Reha-Sport-Bildung e.V.
Coach Josef Jaglowski führt seine RSB Thuringia Bulls im 
ersten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft zum sensa-
tionellen 58:70 Auswärtssieg beim Serienmeister RSV Lahn 
Dill (13:21, 16:19, 8:22, 21:8)
Nach dem Pokalsieg letztes Wochenende ging die Trainingswo-
che locker von der Hand, nur dann am Freitag die Hiobsbotschaft: 
Nationalspieler Jens Albrecht fällt mit fiebriger Infektion für das 
erste Finale aus. Das trieb Coach Jaglowski die Sorgenfalten auf 
die Stirn. „ Mit dem Verlust von Jens fallen einige wichtige Wech-
seloptionen weg. Wie sich das Team dann in Wetzlar präsentiert 
hat, nötigt mir allergrößten Respekt ab „, so Jaglowski.
Mit dem Hochball übernahmen die RSB Bulls sofort die Initiative 
und präsentierten sich äußerst konzentriert. Vor allem Andre Bie-
nek machte im ersten Viertel mit drei Würfen jenseits der 6,75 m 
klar, wo die Reise aus Thüringer Sicht hingehen soll. Die Krönung 
war ein Dreipunktespiel kurz hinter der Mittellinie, als der Wurf 

Entsorgungstermine

Gelbe Tonne:

Elxleben   04.05.2016
Friedrichsdorf   04.05.2016
Witterda   04.05.2016

Blaue Tonne:

Elxleben   22.04.2016  20.05.2016
Friedrichsdorf   22.04.2016  20.05.2016
Witterda   22.04.2016  20.05.2016

Weiterhin möchten wir Sie bitten, die Einwurfzeiten an den öf-
fentlichen Wertstoffcontainern einzuhalten:
Benutzung:  07.00 - 13.00 Uhr
 15.00 - 20.00 Uhr
 außer an Sonn- und Feiertagen
Breithaupt
Ordnungsamt

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Elxleben

11.05. Starke, Ruth 85 Jahre
14.05. Bube, Egon 75 Jahre

in Witterda

14.05. Blankenburg, Paul 80 Jahre
16.05. Heinemann, Erika 70 Jahre
19.05. Görke, Hedwig 96 Jahre

Diamantene Hochzeit  
in Elxleben

am 19.05.
Eheleute Werner und Traute Adam

Geburtstage in Elxleben
Auf 90 Lebensjahre konnte Frau Irmgard Morchner aus 
Elxleben am 30. März 2016 zurückblicken. Nicht nur der Bür-
germeister nahm dies zum Anlass, auch der Landrat ließ 
es sich nicht nehmen der noch sehr rüstigen Seniorin zu 
gratulieren.

Am 01. April 2016 vollendete Frau Rosa Keil aus Elxleben 
das 95. Lebensjahr, ein nicht alltäglicher Anlass zur Gra-
tulation. Frau Keil empfing den Bürgermeister und Landrat 
mit großer Freude und nahm dankend die Gratulationen und 
guten Wünsche entgegen.

Frau Hildegard Zepter aus Elxleben feierte am 08. April 
2016 ihr 91. Lebensjahr.
Der Bürgermeister gratulierte der rüstigen Senioren zur ih-
ren Ehrentag und wünschte für den Abend viel Freude im 
Kreis ihrer Verwandten. 
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Nach dem sensationellen Auswärtssieg in der Rollstuhlbas-
ketball Hauptstadt Wetzlar wird am kommenden Wochenen-
de nun in Elxleben der Meistertitel in der 1. RBBL vergeben.
Natürlich war die Freude groß nach dem überzeugenden Aus-
wärtssieg beim Dauermeister RSV Lahn Dill für die Thüringer. 
Die Gefahr für die RSB Thuringia Bulls liegt jedoch im Kopf, je-
der der einem über den Weg läuft, meint mit dem Auswärtssieg 
sei das Finale schon gewonnen. Am Montag haben die RSB 
Bulls dann auch erst mal Ordnung im Kopf geschaffen und sind 
zielstrebig in die Vorbereitung auf das kommende Play Off Wo-
chenende gegangen. „Nichts zu spüren von Zufriedenheit, für 
uns geht es wieder bei Null los“ betont ein fokussierter Andre 
Bienek. „Es gibt keinen Grund wegen zwei Siegen gegen den 
Klassenprimus Lahn Dill sich einzubilden, dass es problemlos so 
weiter geht. Ich weiß nicht, wann Lahn Dill je drei Spiele in Folge 
verloren hätte, da war ich vermutlich noch nicht geboren“, so ein 
mahnender Andre Bienek weiter. „Wir haben am letzten Wochen-
ende im letzten Viertel gesehen wie schnell der Rekordmeister 
wieder in die Spur zurück findet, wenn er nicht mit 120% bespielt 
wird. Wir müssen 40 Spielminuten Vollgas geben und keine Ru-
hepausen einlegen, dann ist die Sensation möglich. Die Zeiten 
haben sich nicht geändert, Lahn Dill ist das Maß aller Dinge, wir 
müssen unseren besten Rollstuhlbasketball spielen, hart arbei-
ten und an uns glauben“, erklärt Nationalcenter Alex Halouski, 
„dann können wir gewinnen. Mit weniger werden wir es nicht zu 
schaffen sein.“
Steve Serio hat diese Woche erklärt, er möchte sich mit einem 
Titel von seinem RSV verabschieden und dementsprechend 
werden die Zuschauer den US Nationalspieler, einen der besten 
Spieler der Welt übrigens, erleben. Zum Glück ist Nationalspieler 
Jens Albrecht seit Mittwoch zurück im Mannschaftstraining und 
die Vorbereitung läuft planmäßig. Damit hat Coach Josef Jaglow-
ski mehr Wechseloptionen. „Wir wollen das Spiel bestimmen und 
da ist es wichtig, alle Line Ups an Bord zu haben. An der Aus-
gangslage hat sich nichts verändert, wer deutscher Meister wer-
den will, muss zwei Spiele gewinnen und das ist für beide Teams 
noch möglich“, erklärt Vereinschef Lutz Leßmann und freut sich 
auf den nächsten Akt im aufregenden Aufeinandertreffen zweier 
europäischer Spitzenteams. „Die Vorzeichen für die Begegnung 
am Samstag sind sonnenklar, Lahn Dill muss gewinnen und wir 
wollen gewinnen“, so Leßmann.
Die Zuschauer werden in der bis auf den letzten Platz gefüllten 
RSB Bulls Arena im Fit - In in Elxleben am Samstag 18 Uhr Roll-
stuhlbasketball auf allerhöchstem Niveau erleben und man kann 
gespannt sein, ob der Seriensieger Lahn Dill ein drittes Spiel am 
Sonntag erzwingen kann.
Das Aufgebot der RSB Thuringia Bulls: Nerijus Venckus, Dan 
Highcock, Raimund Beginskis, Markus Kietzer, Andre Bienek, 
Jens Albrecht, Teemu Partanen, Alex Halouski, Joakim Linden, 
Marvin Malsy.

Elxlebener Kegler mit starker Saisonbilanz

Bereits ein Spieltag vor dem Saisonen-
de stand fest, die Kegler des KK Einig-
keit Elxleben 1 sind erneut, nach 2014 
und 2015, Thüringenmeisters der DCU 
Landesvertretung Thüringen.
Im letzten Heimspiel der Spielzeit 
2015/16 gelang ein ungefährdeter Erfolg über die Gäste von Ein-
tracht Apfelstädt 1. Somit erspielten das Team um Kapitän Eik 

mit der letzten Sekunde der Viertelpause zum 21:13 einschlug. 
In der Defense machten die Elxlebener nahezu alle Löcher dicht 
und kontrollierten vor allem den US Amerikaner Steve Serio auf 
seiner „Abschiedsparty“ vor heimischem Publikum. Serio fand im 
gesamten Verlauf nur schwer ins Spiel ( 4/14) und damit war den 
Lahnstädtern die Spielader abgeschnitten. Bis zur Halbzeit war 
das Spiel ausgeglichener und die Thüringer konnten aus allen 
Positionen punkten. Und genau das war auch der Unterschied 
an diesem Abend in Wetzlar. Mit dem Halbzeitergebnis von 29:40 
fuhren die RSB Bulls zum Pausentee und die vollbesetzte Halle 
hoffte auf ein Comeback ihres Teams. Die RSB Bulls wussten um 
die Brisanz des dritten Viertels, in dem der Serienmeister oft sei-
ne Gegner überfährt. Nicht so an diesem Abend. Der RSB durch 
den Pokalsieg vor einer Woche bis in die Haarspitzen motiviert, 
überrollte den Meister in eigener Halle mit einer nicht für möglich 
gehaltenen Glanzleistung über das ganze Spielfeld. Mit 22:8 ging 
das Viertel an die entfesselt aufspielenden Thüringer, mit 37:62 
schien das Spiel entschieden.
Das veranlasste die RSB Bulls in der Spannung nachzulassen 
und der Meister startete sein Comeback. „Es war beeindruckend, 
mit welcher Wucht Lahn Dill in Momenten, wo andere Mann-
schaften ein Spiel abgeben, zurück kommen kann“, erklärte ein 
sichtlich beeindruckter Lutz Leßmann. „Lahn Dill hat eine unge-
heure Moral und glaubt an sich bis wirklich nichts mehr geht“, so 
der Vereinsboss des RSB. Dem Wetzlarer Offensivfeuerwerk und 
19 Punkten in Folge hatten die RSB Bulls nur einen Freiwurf von 
Joke Linden entgegen zu setzen. In der 38. Minute waren nur 
noch 7 Punkte vom Vorsprung übrig und so Mancher erinnerte 
sich an vergangene Spiele, als die Wetzlarer aus dem vermeint-
lich zugeknöpften Sack rausgesprungen sind. Jetzt übernahm 
der Mann des Abends - aus Elxlebener Sicht - Andre Bienek, 
noch einmal das Ruder und brachte gemeinsam mit Kapitän Rai-
mund Beginskis das RSB Bulls Schiff sicher in den Hafen. Damit 
haben die Thüringer am kommenden Wochenende zwei Match-
bälle um den Deutschen Meistertitel und Lahn Dill wird alles da-
gegen unternehmen.
Das Aufgebot der RSB Thuringia Bulls: Nerijus Venckus, Dan 
Highcock, Raimund Beginskis 16, Markus Kietzer, Andre Bienek 
26/4, Teemu Partanen 3, Alex Halouski 14, Joakim Linden 11, 
Marvin Malsy.

***
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zuversichtlich, dass hier die nächste Generation heranwächst, 
die zukünftig den Verein sportlich repräsentieren wird.
Alle großen und kleinen Aktiven haben durch ihre Leistungen 
und ihr Engagement viel für die positive Wahrnehmung des Ver-
eins innerhalb und außerhalb von Elxleben beigetragen - wir 
freuen uns auf 2017 - am Ende hoffentlich mit ähnlich positiven 
Ergebnissen.

Steffen Spredemann
Stellv. Vorstand

Kampfsportverein Marico San e.V.

Wir machen euch stark!

Ihr möchtet kein Opfer sein wisst aber noch nicht wie ihr euch 
verteidigen könnt.

Der Kampfsportverein Marico San e.V bie-
tet euch Kurse zum Erlernen von effektiver 
Selbstverteidigung an.
Unser Verein hat seit 25 Jahren Erfahrun-
gen und verfügt über eine eigene, extra für 
diese Zwecke eingerichtete Trainingshalle.
Wir trainieren alle Altersgruppen und ver-
mitteln euch Techniken zur Stärkung eurer 
psychischen und körperlichen Fitness.

Des Weiteren bieten wir euch 
speziell auf eure Bedürfnis-
se zugeschnittene Kurse für 
Personenschützer und Sicher-
heitsfirmen an.
Dies ist nicht nur für Männer 
sondern auch besonders für 
Frauen und Kinder wichtig.
Auch der längste Weg beginnt 
mit einem ersten Schritt.
Eure Sicherheit ist uns wichtig 
aber nicht teuer.
Es ist in jedem Fall möglich ein 
Probetraining zu machen.
Seit dem 4. Januar 2015 Mon-
tag und Freitag 20.00 - 22.00 
Uhr in der Trainingshalle des 
Kampfsportvereins, Witterdaer 
Straße, 99189 Elxleben.

Home Page: www.marico-san.de
E Mail: mgoeckler@aol.com
Telefon: 01745207807

Bärwolf mit 34:6 Punkten das beste Saisonergebnis einer Elxle-
bener Kegelmannschaft seit Bestehen des Vereins.

v.l.n.r.: Ersatzspieler Jürgen Neumann für Jürgen Rippl, André 
Gentzsch, Christian Frank, Eik Bärwolf, Steffen Spredemann, 
Andreas Jung

Dabei ist ganz besonders zu erwähnen, dass im Saisonverlauf 
lediglich 3 Spiele auf auswärtigen Bahnanlagen verloren wurden. 
Seit November 2012 hat das Team Elxleben 1 eine makellose 
Heimbilanz - ohne Niederlage!
Neben dem Meistertitel konnten weitere bemerkenswerte Erfolge 
im Laufe der Saison erzielt werden. Im Heimspiel am 20.02.2016 
gegen den KC Barchfeld wurde der Bahnrekord der Männer auf 
2.787 Holz erhöht (6x100 Wurf).
Im Auswärtsspiel gegen Rot-Weiss Zöllnitz gelang Eik Bärwolf 
der große Wurf. Mit 1.036 Holz spielte er persönliche Bestleis-
tung und verbesserte gleichzeitig den Einzelbahnrekord in Zöll-
nitz. Als bester Spieler aller Teams ist Eik Bärwolf auch einer der 
Favoriten auf den Titel des Landeseinzelmeisters.

Auch im Pokalwettbewerb 
der DCU Thüringen ha-
ben die Elxlebener Kegler 
stark gespielt. In diesem 
Wettspielverfahren tref-
fen Vereine verschiedener 
Spielklassen aufeinander, 
gespielt wird mit jeweils 4 
Spielern pro Team.
Nach mehreren spannen-
den und teilweise knapp 
gewonnenen Spielen un-
terlag man erst im Halbfi-
nale, auswärts, dem stark 
aufspielenden Team aus 
Mechterstädt.
Auch für die 2. Mannschaft 
des KK Einigkeit ist die 
Spielzeit 2015/16 gut ver-
laufen. Der 3. Tabellenplatz 
in der 2.Regionalklasse der DCU Thüringen bestätigt das Vorjah-
resergebnis, des im Jahre 2013 neu zusammengestellten, jun-
gen Teams um Marcel Herschleb.
Unsere Senioren schließen die Saison mit Tabellenplatz 6 in der 
Thüringenliga Senioren ab. Verletzungspech und starke Gegner 
haben letztlich für einen eher durchwachsenen Saisonverlauf 
gesorgt. Dennoch ist es bemerkenswert, dass die Elxlebener 
Senioren, mit einem hohen Altersdurchschnitt, die Leistungen 
innerhalb der Staffel halten und sich auch mit viel Enthusiasmus 
im kommenden Jahr erneut mit starken Teams messen wollen.
Zum Schluss noch kurz ein Blick auf den Nachwuchs. Seit 2015 
spielen unsere Kinder gemeinsam mit den Keglern aus Walsch-
leben in einer Sportgemeinschaft. Hier finden sich zur Zeit ke-
gelbegeisterte Kids zusammen, deren Wettspielbetrieb im TKV 
(Thüringer Kegler Verband) organisiert ist. Es wird viel geübt und 
trainiert. Spielerisch werden die Jungen und Mädchen an den 
Kegelsport herangeführt - die sportliche Erfolge fehlen verständ-
licherweise noch. Übungsleiter Marcel Herschleb ist jedoch sehr 
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Veranstaltungen
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Gustav Adolf Kapelle Witterda
Der St. Daniels Chor aus Moskau

... unter der Leitung von Herrn Vladislav Belikov gastiert zum 
zweiten Mal in der Gustav Adolf Kapelle in Witterda.
In ihrem Osterkonzert wird neben weitausladender russisch-
orthodoxer Kirchenmusik natürlich auch ein bunter Strauss ver-
träumter russischer Volksweisen erklingen.

Das Quartett aus dem Moskauer Daniels Kloster - dem Sitz des 
Moskauer und des Russischen Patriarchen, Kyrill I. , setzt sich 
aus Absolventen bedeutender Hochschulen zusammen und be-
gleitet in der Heimat mit ihrem Gesang die Gottesdienste. (In or-
thodoxen Kirchen gibt es keine Instrumente, auch keine Orgel)
Die Künstler sind keine Mönche. Sie haben neben dem Engage-
ment im Kloster zivile Berufe, wie z.B. Leiter verschiedener Chöre 
oder Mitglied im Moskauer Opernhaus.
Mit ihren Konzerten in Westeuropa möchten sie auch einen Bei-
trag zur Ökumene und Völkerverständigung leisten.
Nach dem Konzert können DVDs (Livemitschnitt eines Benefiz-
konzertes in der Deutschen Botschaft in Moskau) erworben wer-
den.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Chor wird gebe-
ten.

VERNISSAGE
30. April um 15.00 Uhr 

Gustav Adolf Kapelle, Witterda

R. Koppe aus Dachwig zeigt eine
Auswahl ihrer “Gemälde“

Sie sind herzlich willkommen!

Kindertagesstätte

Elxleber Vorschulkinder lernen  
bei Ausflügen …
Im März 2016 besuchten wir mit unseren Vorschulkindern die 
Ausstellung „Zeugen der Urzeit“ im Thüringen Park und das „Grü-
ne Klassenzimmer“ auf der Ega.

Im Thüringen Park eröffnete sich unseren Kindern während ei-
ner Führung, an 20 Terrarien vorbei, ein außergewöhnlicher Blick 
auf einige faszinierende Tiere. Darunter waren kleine und große 
Echsen, die mit ihren Köpfen oft an Drachen erinnern, Schlan-
gen, Skorpione, Vogelspinnen und Fauschschaben zu bestau-
nen. Manche sind gefährlich, andere sehen sehr exotisch aus, 
allesamt aber erinnern sie an eine Zeit, in der der Mensch noch 
lange nicht die Herrschaft über den Planeten übernommen hatte 
und ganz andere Tiere das Bild bestimmten.
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Gleichzeitig können die 
Kinder ihr gelerntes Wis-
sen über den Straßenver-
kehr praktisch anwenden 
und ihr Verhalten in diesem 
üben.
Darüberhinaus erweitern 
die Kinder mit solchen 
Ausflügen ihre Fähigkeiten 
in Ausdauer, Konzentrati-
on, Disziplin und sozialen 
Kompetenzen.
Für die Vorschulkinder sind 
es immer besondere Er-
lebnisse, bei denen sie viel 
Spaß haben und an die sie 
sich gerne erinnern.

Schulnachrichten

Grundschule Walschleben

Zurück ins vergangene Jahrhundert

Kaffee oder Mandeln mit der Hand mahlen - Wie anstrengend!
bügeln mit einem Gerät aus Gusseisen - Schwerstarbeit!
ein Wählscheibentelefon - Damit kann man anrufen?
100 Jahre alte Kochbücher in Sütterlinschrift - Wer kann das le-
sen?
Löcher bohren ohne Strom - Das dauert ja ewig!

Wir Schüler der Klasse 
3a der Hans Christian 
Andersen Grundschule 
Walschleben kamen aus 
dem Staunen nicht her-
aus, welche tollen Sachen 
aus alter Zeit für unsere 
kleine Ausstellung mitge-
bracht wurden. Ob alte 
Spiele, Schmuckdosen, 
Bücher, Hausgeräte oder 
Werkzeug - ausprobiert 
haben wir viele Dinge und 
dabei gemerkt, wie müh-
sam Hausarbeit früher war. 
Heute erleichtern uns vie-
le elektrische Geräte die 
schwere Arbeit. Darüber 
sind wir sehr froh. Trotz-
dem hatten wir viel Spaß 
mit den alten Sachen.

Im Egapark Erfurt besuchten wir unter anderem die Osterhasen-
werkstatt des „Grünen Klassenzimmers“. Dort konnten die Kin-
der ein kleines Kressetöpfchen mit einem Osterhasen gestalten. 
An diesen Tagen durfte aber ein Besuch des Schmetterlingshau-
ses und der verschiedenen Pflanzenschauhäuser nicht fehlen. 
Beim Ausschneiden und Gestalten des Osterhasens konnten die 
Kinder ihr Geschick mit Schere und Stift unter Beweis stellen. 
Sie säten Kressesamen in ein Töpfchen mit Erde und konnten 
sich so als kleine Gärtner üben. Nebenbei lernten sie, was eine 
Pflanze zum Wachsen braucht und wie man diese pflegt.

Da alle Kinder auf dem Dorf groß werden und weniger die öffent-
lichen Verkehrsmittel nutzen, ist es für sie immer ein besonders 
großes Erlebnis mit Bus und Bahn zu fahren.
Dabei lernen sie, wie man sich in diesen verhält und dass es 
wichtig ist untereinander achtsam umzugehen.
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Die Anbindung beginnt in Erfurts Michaelisstraße und verläuft 
entlang des Geraradweges bis nach Gispersleben, wo er schließ-
lich nach Westen Richtung Kühnhausen und Tiefthal durch die 
Fahner Höhe führt bis nach Bad Langensalza und Mühlhausen.
Die Durchführung und Koordination der Markierung des Luther-
weges hatte der Tourismusverein „Fahner Höhe“ e. V. für die 
Ortsgemeinden übernommen. Mit maßgeblicher Unterstützung 
von Herrn Unbehaun, LEG, Abt. Stadt- und Regionalentwicklung 
und Frau Rösch, Landratsamt Gotha, Abteilung Kreisentwick-
lung sowie unserem ehrenamtlichen Gothaer Wegewart Herrn 
Trepschuh gingen wir diese Aufgabe an. Großer Dank gilt dabei 
Herrn Gert Markert aus Kleinfahner, der freundlicherweise die 
Markierung eines Streckenabschnittes übernahm. Im Verlauf des 
Gebietswanderweges (Markierung „Rotes Viereck“) der Fahner 
Höhe ist der Lutherweg mit dem bundeseinheitlichen grünen „Lu-
ther L“ auf weißem Grund in den vergangenen Jahren markiert 
worden.

Somit konnten die Abschnitte von Witterda über Kleinfahner, 
Gierstädt am Waldrand entlang zur Döllstädter Jagdhütte und 
durch den Forst zur „Weißen Hütte“ markiert werden. Von dort 
aus geht es weiter zum Ortsteil Burgtonna und straßenbeglei-
tend nach Gräfentonna, um nach der Ortslage zum Unstruttal zu 
gelangen. Dabei wird der Weg zunächst zur Lohmühle geführt. 
Von dort erstreckt er sich entlang der Unstrut Richtung Bad Lan-
gensalza.
Jeder einzelne Abschnitt hat seine Besonderheiten und typi-
schen Landschaftsbestandteile, die es neu zu erleben gilt. Er ist 
ebenso für ungeübte Wanderer wie für Routinierte begehbar und 
durchaus einen Abstecher wert.
Gleichzeitig wurde der Wegeverlauf an der Döllstädter Jagdhüt-
te aus gegebenem Anlass verändert. Der Wanderweg führt jetzt 
unterhalb der Jagdhütte durch die Obstplantagen, wo er von 
Burgtonna kommend bei den genossenschaftlich genutzten Ge-
bäuden nach Süden einbiegt.
Erfreulicherweise sind die Kirchen der Region dabei in den We-
geverlauf weitgehend eingebunden worden. Bei zukünftigen 
auch geführten Wanderungen sind diese sicher ein lohnendes 
Ziel und bieten auch den Kirchgemeinden einen Anreiz, sich zu 
diesen Gelegenheiten zu präsentieren. Einen Nachweis über 
den Aufenthalt Luthers in unserer Region gab es leider bisher 
nicht, sollten doch mit dieser Strecke berühmte Orte seines Wir-
kens miteinander verbunden werden.
Wir als Tourismusverein „Fahner Höhe“ e. V., dem die Gemein-
den, zahlreiche touristische Betriebe, Vereine, Vereinigungen 
und Privatpersonen angehören, freuen uns über die Möglichkeit, 

Wissenswertes

2017 wirft seine Schatten voraus -

DAS LUTHERJAHR - DER LUTHERWEG

Dazu waren in den letzten Jahren fleißige Helfer am Werk, die 
sich u. a. Wanderwegrouten ausdachten und die Realisierung 
des Streckenverläufe umsetzten. Auch in unserer Region wurden 
Wege vorgesehen.
Dazu ist der Verlauf des Lutherweges von Erfurt über die Fah-
ner Höhe nach Bad Langensalza und Mühlhausen als westlicher 
Abschnitt des Pilger- und Wanderweges bezeichnet. Vielfältige 
Verläufe in anderen Regionen sind ebenso vorhanden.
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2 Wochen 
Super-Ferienkombi: 2 Wochen 6 - 17 Jahre ab 329,- €
(ggf. inkl. Zwischenübernachtung - 
Preis = Summe beider Angebote abzgl. 59,- €

Teilnehmerpreis:
inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplettem Aufenthaltspro-
gramm und Betreuung durch ausgebildete Jugendgruppenleiter
Anmeldung und weitere Informationen:
direkt im Schullandheim Limbach per Telefon 03765 - 30 55 69
(Mo.-Fr. in der Zeit von 8.30 - 15.00 Uhr) oder
www.schullandheime-vogtland.de ferienlager@awovogtland.de

unsere Region auch auf diese Weise bekannter zu machen und 
die Besonderheiten der Orte über die Interessen der Naherho-
lungssuchenden hinaus einem breiteren Publikum vorstellen zu 
können. Dies werden wir als nächstes beim Thüringer Bauern-
markt in Elxleben verstärkt tun. Wir sind mit unserer Region am 
30.04. und 01.05.2016 als Regionalpartner dort vertreten und 
freuen uns auf Ihren Besuch.
Sollten weitere Fragen oder Anregungen bestehen, so wenden 
Sie sich gern an uns. Auch engagierte Mitwirkende sind uns 
herzlich willkommen.
Josefine Hilgert
(Vorstandsvorsitzende)
Kontakt: info@fahnerhoehe.de

Neue Telefonnummern

für alle Standorte des Landesamtes für Vermessung 
und Geoinformation

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation (TLVerm-
Geo) hat neue Telefonnummern, da das Netz der gesamten 
Landesverwaltung auf Internet -Telefonie umgestellt wird. Künftig 
werden alle Landesbehörden über die Erfurter Einwahl 0361 an-
gewählt.

 Die Auskunft des Katasterbereichs Erfurt
 erreichen Sie nun über die
 0361 57 41 76 901

 und die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
 der Stadt Weimar sowie
 der Landkreise Sömmerda und Weimarer-Land unter der
 0361 57 41 76 980

 während die neue Fax-Nummer 
 0361 57 41 76 910 lautet.

Gerd Müller
Katasterbereichsleiter

Sonstiges

Sommerferienlager 2016 im Vogtland

SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V.

26.6. - 2.7.2016 
Kletter- & Outdoorabenteuer  11 - 15 Jahre  199,- €
26.6. - 2.7.2016 
Tierischer Sommerferienspaß  6 - 12 Jahre 189,- €
10. - 16.7.2016 
Natur erleben!  10 - 15 Jahre 199,- €
10. - 16.7.2016 
Das Nordic Camp - 
mit Wicki, Pippi und ...  8 - 13 Jahre 199,- €
17. - 23.7.2016 
Spaß mit Wasser  6 - 12 Jahre 189,- €
17. - 23.7.2016 
Karateferiencamp im Vogtland  ab 6 Jahre 214,- €

SLH „Schönsicht“ Netzschkau

24. - 30.7.2016 
eins - Energie in Sachsen 
Handballcamp  11 - 16 Jahre 224,- €
31.7. - 6.8.2016 
Bad Brambacher Volleyballcamp  12 - 17 Jahre 199,- €
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